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Produktinformationsblatt fiir die Hausratversicherung nach den HHV 2008 HAGEH

VERSICHERUNGEN

Mit den nachfolgenden Informationen méchten wir Innen einen ersten Uberblick (iber die Ihnen angebotene Hausrat-
versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschlieBend. Der vollstdndige Vertragsinhalt ergibt
sich ausschlieRlich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den vereinbarten Versicherungsbedingungen.
Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgféaltig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir lhnen an?
Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Grundlage sind die beigefigten Hager Hausrat-Versicherungsbedin-
gungen (HHV 2008) sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Wir versichern lhren Hausrat gegen Schaden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus nach Einbruch, Lei-
tungswasser, Sturm (soweit dieser eine Windstérke von 8 Beaufort, d.h. 63 km/h erreicht) und Hagel. Naheres hierzu
finden Sie in Abschnitt ,A“ § 1 HHV 2008. Wir erstatten lhnen die Reparaturkosten, wenn Haushaltsgegenstande
durch diese Gefahren beschadigt werden. Werden Ihre Sachen zerstdrt oder werden diese bei einem Einbruch ge-
stohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert). Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt
LA“§ 12 HHV 2008.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf Haushaltsgegensténde, wie Mébel, Teppiche, Bekleidung, son-
dern umfasst auch Ihre elektrischen und elektronischen Haushaltsgeréate (z.B. Waschmaschine, TV, Computer) sowie
Antennen und Markisen, die zu lhrer Wohnung gehéren. Dartiber versichern wir auch Bargeld und andere Wertsa-
chen (z.B. Schmuck); die Entschadigung fiir Wertsachen ist jedoch der H6he nach begrenzt.

Versicherungsschutz fur Fahrraddiebstahlschéden ist in der Hausratversicherung nicht enthalten, kann aber tber eine
Klausel gesondert vereinbart werden. Grundsatzlich nicht versichert ist das Geb&ude selbst, in dem sich der Hausart
befindet. Ferner besteht im Regelfall kein Versicherungsschutz fir Kraftfahrzeuge aller Art. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in Abschnitt ,A* § 6 HHV 2008.

Es spielt Ubrigens keine Rolle, ob die Haushaltsgegenstédnde lhnen gehéren oder nicht — vom Versicherungsschutz
ausgenommen ist lediglich das Eigentum von Untermietern.

3. Wie hoch ist Ihre Pramie, wann miissen Sie sie bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspitet
zahlen?

Préamie inkl. Versicerungssteuer
Pramienfalligkeit @
erungsbeginn am

Denken Sie bitte daran, dass Sie die Pramie unverziglich zu zahlen haben, wenn der oben angegebene Zeitpunkt
des Versicherungsbeginns erreicht ist; Ihr Widerrufrecht bleibt hiervon selbstverstandlich unberihrt. Bei verspateter
Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der verspateten Zahlung bei uns. AuRerdem kénnen
wir bis zum Eingang der verspateten Zahlung vom Vertrag zurilicktreten. Zahlen Sie eine der weiteren Pramien nicht
rechtzeitig, gefdhrden Sie Ihren Versicherungsschutz. Auflerdem kénnen wir den Vertrag unter bestimmten Voraus-
setzungen kundigen. Falls Sie uns eine Lastschriftermachtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig fur ausreichende
Deckung auf Inrem Konto. Bitte beachten Sie, dass sich die Pramie wahrend der Laufzeit &ndern kann. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und dem Abschnitt ,B“ §§ 2 bis 6 HHV 2008.

erstmals zum Vers

Vertragslaufzeit 1 Jahr mit automatischer Vertragsverlangerung

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Wir kénnen nicht alle denkbaren Falle versichern, denn sonst missten wir eine erheblich hdhere Pramie verlangen.

Deshalb haben wir einige Falle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind insbesondere

- Sengschéden,;

- Schaden durch Elementargefahren; dies sind Uberschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen,
Schneedruck und Vulkanausbruch; diese Gefahren kénnen aber Uber eine ergdnzend abzuschliellende Vereinba-
rung versichert werden.

Diese Aufzéhlung ist nicht abschlieBend. Einzelheiten und eine vollstédndige Aufzéhlung der Ausschlussgrinde
finden Sie jeweils im Anschluss an die Beschreibung der versicherten Gefahren (Abschnitt ,A“ §§ 1 bis 5 HHV 2008).
Darlber hinaus finden Sie eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in Abschnitt ,A“ § 6 HHV 2008.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen kénnen Verletzungen dieser Pflichten
haben?

Damit wir lhren Antrag ordnungsgemal prifen kdnnen, missen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen
unbedingt wahrheitsgemaf und vollstdndig beantworten. Andernfalls kénnen wir uns vorzeitig von dem Vertrag 16sen
und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls kénnen wir auch die Versicherungspramien anpassen.
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Bitte tragen Sie hier die zu zahlende Prämie inkl. Versicherungssteuer und evtl. Ratenzahlungszuschlag ein!
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Notiz
Tragen Sie hier bitte die jeweilige Prämienfälligkeit (z.B. jährlich zum 01.01.; oder halbjährlich zum 01.01. und 01.07.) ein!
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Notiz
Tragen Sie hier bitte den Versicherungsbeginn ein!


Néheres enthehmen Sie bitte Abschnitt ,B“ § 1 HHV 2008. Wenn der Hausrat bereits versichert war, nennen Sie uns
bitte zudem den letzten Versicherer des Hausrates sowie alle Schaden, die an diesen gemeldet wurden.

6. Welche Pflichten haben Sie wahrend der Vertragslaufzeit und welche Folgen kénnen Verletzungen dieser
Pflichten haben?

Wenn sich lhre im Versicherungsantrag oder spater zum Vertrag gemachten Angaben veradndern sollten, dann denken
Sie bitte daran uns anzusprechen. Denn es kann sein, dass sich dann die Notwendigkeit ergibt, den Versicherungs-
vertrag anzupassen. Ein typischer Fall ist beispielsweise ein Umzug, da sich dadurch z.B. die wesentlichen Grundla-
gen der Bemessung lhrer Pramie verandern kénnen, etwa die Quadratmeterzahl der Wohnung.

Darliber hinaus mussen Sie uns vorab Uber besondere Umstande informieren, die nach allgemeiner Lebenserfahrung
das Risiko eines Schadens erhéhen kénnten. Dies ist z.B. der Fall, wenn am Haus ein Baugeriist aufgestellt wird oder
Ihre Wohnung mehr als drei Monate unbewohnt ist; in diesen Féllen steigt das Risiko eines Einbruchs deutlich an.
Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie bitte Abschnitt ,A“ §§ 16 und 17 HHV 2008.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen
fur Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
lieren. Unter Umsténden kénnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 16sen. Naheres entnehmen Sie bitte Abschnitt ,B*
§§ 8 und 9 HHV 2008.

7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen kénnen Verletzungen dieser Pflichten haben?
Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr, schlieRen Sie bei Leitungswasserschaden den Haupthahn. Versuchen
Sie den Schaden gering zu halten, ohne lhre eigene Sicherheit zu gefahrden. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist,
setzen Sie sich bitte unverztglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nétig sind,
um Ursache und Hoéhe des Schadens festzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt ,B“ § 8 HHV
2008.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequen-
zen fur Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung kénnen Sie lhren Versicherungsschutz ganz oder teilweise
verlieren. Unter Umstanden kdnnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag I6sen. Naheres entnehmen Sie bitte Abschnitt
,B"“§ 8 HHV 2008.

8. Wann beginnt und endet lhr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung der Pra-
mie gemal Ziffer 3 dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt fur
den Beginn lhres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte ebenfalls Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch
Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. Hat |hr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verldngert er sich
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spatestens einen Monat vor dem Ende der Ver-
tragslaufzeit kiindigen. Weitere Einzelheiten kénnen Sie Abschnitt ,B“ § 3 HHV 2008 entnehmen.

9. Wie kénnen Sie lhren Vertrag beenden?

Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kiindigungsmaéglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen
Ihnen weitere Kiindigungsrechte zu. Hierzu gehdért das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kiindigen
kénnen, wenn wir eine Leistung erbracht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt ,B“ § 15 HHV 2008.

10. Haben Sie noch Fragen?
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren Versicherungsmakler oder direkt an uns:

Héager Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Engerstr. 119

33824 Werther

Tel.: 05203-9713-0

Fax: 05203-5758

eMail: info@haeger-versicherungen.de
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